














X) Vertragsdauer/Kündigung

1. Dieser Vertrag tritt am 03.05.2023 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Er ersetzt
den bisherigen Grundlagenvertrag vom 21.12.2015.

2. Er kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Jahr zum Jahresende
gekündigt werden. Kündigungen müssen zu ihrer Rechtswirksamkeit schriftlich er­
folgen.

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung mit einer Frist von vier Wochen aus
wichtigem Grund bleibt unberührt.

XI) Schlussbestimmungen

1. Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen des Vertrages bedürfen zu ihret
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Abbedin­
gung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

2. Die Vertragspartner sind sich einig, dass Vertragsbestimmungen, die geltendem
oder künftig in Kraft tretendem Recht widersprechen, der Rechtssituation unter Be­
rücksichtigung von Sinn und Zweck dieses Vertrages und Treu und Glauben anzu­
passen sind. Die Gültigkeit der Vereinbarungen im Übrigen wird durch unwirksame
Einzelbestimmungen nicht berührt.

Weiden i.d.OPf, -�fo��.lJ
Stadt Weiden i.d.OPf. 

Weiden i.d.Opf ... ................ . 
Stadtjugendring Weiden i.d.OPf. 

Zu vorstehendem Grundlagenvertrag zwischen dem Stadtjugendring Weiden i.d.OPf. und 
der Stadt Weiden i.d.OPf. wird hiermit gemäß§ 36 der Satzung des Bayerischen Jugen­
drings Zustimmung erteilt. 

Ort, Datum 
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